
Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser:  

 
Familienname, Vorname oder Firma   Telefon   E-Mail 

______________________________________________________________ 
 
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort  

______________________________________________________________ 
 
 
 

Stadt Detmold       Eingegangen am: 
Der Bürgermeister 
Fachbereich 6 Stadtentwicklung 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
Rosental 21 
32756 Detmold 
 
 
 

Angaben zum Bauvorhaben:   Aktenzeichen: 63. _ _ . _ _ . _ _ _ / _ _ 
 
Bauvorhaben 

________________________________________________________ 
 
Ort, Straße, Hausnummer 

________________________________________________________ 
 
Gemarkung    Flur(en)    Flurstück (e) 

________________________________________________________ 
 

 

Übereinstimmungserklärung gemäß § 7 der Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO) 
der Entwurfsverfasserin / des Entwurfsverfasser 
 

 

Nach § 54 Abs. 2 Satz 3 BauO NRW 2018 bleibt die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser für das 
ordnungsgemäße Ineinandergreifen aller Fachentwürfe verantwortlich. Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser 
hat die Bauvorlagen zu unterschreiben (§ 70 Abs. 3 BauO NRW 2018). Wenn Bauvorlagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
eingereicht oder während des Genehmigungsverfahrens geändert werden, bestätigt die Entwurfsverfasserin oder der 
Entwurfsverfasser jeweils durch Erklärung, dass alle Bauvorlagen bezüglich ihres Planungs- und Bearbeitungsstandes 
übereinstimmen. Die Erklärung ist auch dann erforderlich, wenn die Bauvorlagen bereits von staatlich anerkannten 
Sachverständigen geprüft sind. 
 
Der beauftragte Entwurfsverfasser ist für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen aller Fachentwürfe verantwortlich. Diese 
auch als Koordinierungspflicht bezeichnete Aufgabe erfordert große Sorgfalt, da der Entwurfsverfasser gezwungen ist, die 
Fachentwürfe auf Übereinstimmung mit seiner Planung bzw. mit seinen gelieferten Ausgangsunterlagen und möglicherweise 
inzwischen eingetretenen Planungsänderungen zu überprüfen. Er darf deshalb den Fachbeiträgen nicht einfach blind 
vertrauen. Der Entwurfsverfasser hat insbesondere die Fachbeiträge daraufhin zu untersuchen, ob sich Auswirkungen auf 
andere Fachplanungen ergeben, beispielsweise ob der Statiker die Eigenlasten der Decken entsprechend dem 
Brandschutzkonzept berücksichtigt hat.  
 
Hiermit wird erklärt, dass alle eingereichten Bauvorlagen bezüglich ihres Planungs- und Bearbeitungsstandes 
übereinstimmen, die in den Bauvorlagen gemachten Angaben denen der Fachplaner entsprechen und  im Sinne der 
BauPrüfVO vollständig sind. 
 

 

________________________________                   ______________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser 


